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Zu den Voraussetzungen von Regressansprüchen einer BG  gegen eine gemeinnützige 
Zeitarbeitsfirma und einen dort beschäftigten Baustellen- und Projektleiter (von Beruf In-
stallateur bzw. Heizungsbauer), der einen Auftrag zum Fällen von Bäumen angenommen 
hat, obwohl er über keine ausreichende Berufserfahrung in diesem Bereich verfügt, und der 
sodann für die Durchführung des Auftrags unqualifizierte Mitarbeiter der Firma ausgewählt, 
diese nicht sorgfältig eingewiesen und die Durchführung der Arbeiten nicht ansatzweise 
überwacht hat. 
 

§§ 110, 111 SGB VII 
 
Urteil des LG Oldenburg vom 19.02.2010 – 13 O 1173/09 –  
Berufungsverfahren beim OLG Oldenburg – 1 U 33/10 – anhängig 
 

Das Landgericht hat in seinem Grundurteil nach § 304 ZPO die Klage gegen den Baustellen- 
und Projektleiter – Beklagter zu 2) – dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und die Klage 
gegen die Zeitarbeitsfirma – Beklagte zu 1) – abgewiesen. Der Bekl. zu 2) sei der klagenden 
BG nach § 110 SGB VII dem Grunde nach zum Aufwendungsersatz verpflichtet. Er habe objek-
tiv grob fahrlässig gehandelt (vgl. im Einzelnen dazu die Entscheidungsgründe unter 1 a), und 
es liege auch eine subjektiv schlechthin unentschuldbare Pflichtverletzung  des Bekl. zu 2) vor 
(Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht informiert etc., vgl. dazu Ausführungen unter 1 b). Der An-
spruch sei nicht aufgrund eines den Geschädigten anzulastenden und der Kl. zuzurechnenden 
Mitverschuldensanteils nach § 254 BGB zu kürzen (s.u. 1c). Ein Ausgleichsanspruch gegen die 
Bekl. zu 1) bestehe allerdings nicht (§§ 111, 110 SGB VII; siehe dazu unter 2).   

 
Das Landgericht Oldenburg hat mit Urteil vom 19.02.2010  – 13 O 1173/09  –  
wie folgt entschieden: 
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